
Das Recht zur Publikation von Forschungsergebnissen 
bei Mitwirkung von wissenschaftlichen Mitarbeitern - Von Heinrich Hubmann und He Im u t Habers tu m p f 

Anhand eines Beispielfalles 
aus der Rechtspraxis führen die 
Autoren des folgenden Beitra-
ges aus, wem die Veröffentli­
chung und die Verwertung wis-
senschaftlicher Forschungsergeb-
nisse, die unter Mitwirkung wis-
senschaftlicher Mitarbeiter er-
zielt wurden, zustehen. In die-
sem Zusammenhang wird auch 
untersucht, welche urheberrecht-
lichen Befugnisse dabei die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter be-
sitzen und unter welchen Um-
ständen sich für sie ein An-
spruch auf Namensnennung er-
gibt. 

1. Die Problematik im lichte 
eines konkreten Falles 

Ein kürzlich bekannt gewordener 
Rechtsstreit zwischen einem Hoch-
schulprofessor und seinen wissen-
schaftlichen Mitarbeitern, die im Rah-
men eines von ihm geleiteten For-
schungsprojekts tätig waren, gibt er-
neut Anlaß, der Frage nachzugehen, 
wem die Veröffentlichung und Ver-
wertung wissenschaftlicher For-
schungsergebnisse zusteht (vgl. Hub-
mann, Das Urheberrecht des wissen-
schaftlichen Assistenten, Mitteilun-
gen des Hochschulverbandes (MittHV) 
1962, S. 144-159 und derselbe, Der 
Schutz der schöpferischen Leistung, 
MittHV 1978, S. 189-193). 

Publikationsverbot 

Es handelte sich um ein Forschungs-
projekt „Randgruppensozialisation", 
das die Probleme der Obdachlosen 
untersuchte. Zur Durchführung setzte 
der Hochschulprofessor als Proje~t-
leiter mehrere wissenschaftliche Mit-
arbeiter ein. In der Abschlußphase 
des Vorhabens kam es jedoch zu 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Mitarbeitern, die an einer kritischen 
Darstellung der untersuchten Pro-
blematik interessiert waren, und dem 
Professor der die Sozialarbeit der 
in Obddchlosensiedlungen tätigen 
Wohlfahrtsverbände etwas positiver 
darstellen wollte. Der Konflikt ver-
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schärfte sich dahin, daß der Projekt-
leiter gegenüber seinen Mitarbeitern 
ein Publikationsverbot aussprach und 
Klage bei dem zuständigen Land-
gericht erhob mit dem Antrag, die 
inzwischen aus dem Projekt ausge-
schiedenen Mitarbeiter zu verurtei-
len, die Veröffentlichung von Ma-
terialien (Erfahrungsberichte, Proto-
kolle, gemeinsame Konzepte) ohne 
seine ausdrückliche Genehmigung 
zu unterlassen. Die Klage hatte vor 
dem Landgericht Erfolg. In dem an-
schließenden Berufungsrechtsstreit 
vor dem Oberlandesgericht been-
deten die Parteien ihren Rechtsstreit 
mit einem Vergleich. Der Vergleich 
sprach dem Projektleiter das Eigen-
tum an den sogenannten Projektma-
terialien zu, erlaubte aber anderer-
seits den wissenschaftlichen Mitarbei-
tern, ihre Projekterfahrungen wissen-
schaftlich auszuwerten. 

Dieser Fall beleuchtet sehr an-
schaulich die Problematik derj~ni-
gen, die im Ra~m~n von Arbeits-
und Dienstverhaltmssen an For-
schungsprojekten mitarbeiten. 

Arbeitsergebnis gehört 
dem Dienstherrn 

Als Angestellter ode_r Bea_mter ist 
der wissenschaftliche M1tarbe1ter ver-
pflichtet, nach den Weisunge~ des 
Dienstherrn Leistunge~ zu erb~ingen, 
wofür er als Gegenleistung e1~ Ge-
halt bezieht. Das Arbeitsergeb~is ge-
hört dem Dienstherrn. ~as gilt un-
eingeschränkt für das E1gentu'!1 ?n 
körperlichen Sachen, zum Be1sP.1el 
an Manuskripten, abe~ grundsatz-
lich auch für die in .e1_nem 0anu-
skri pt verkörperten_ ge1s!1gen Leistun-
gen sofern sich nicht insbesondere 
aus, dem Urheberrecht etwas an-
deres ergibt. 

Das Urheberrecht ist zu ~-each!en, 
·n Arbeitnehmer schopferischwenn e1 • d 

r·fg wird wenn er also allein o er 
;i; ander~n ein schutzfähiges Werk 

h fft Das Urheberrechtsgesetz 
(~rhG) weist die persönlichkeitsre~ht­
lichen Befugnisse, etwa. zurd ~e~m-

g über Art und Weise er er-
;ff;ntlichung, über die Urheberbe-

zeichnung und so weiter, allein dem 
Schöpfer des Werkes zu; ihm ge-
bührt auch die wirtschaftliche Ver-
wertung des Werks. 

Der Interessenwiderstreit zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber hat 
in § 43 UrhG nur eine generalklau-
selartige Regelung erfahren. In Ab-
weichung von dem arbeitsrechtlichen 
Prinzip, daß die Arbeitsergebnisse 
von Arbeitnehmern dem Arbeitge-
ber zustehen, geht §43 UrhG von 
dem Grundsatz aus, daß die aus 
dem Werkschaffen erwachsenden 
Rechte dem Urheber zustehen, ganz 
gleich in welcher Position er tätig 
war. Dem Wesen der fremdbestimm-
ten Arbeit des angestellten Urhebers 
wird aber nach der Rechtsprechung 
(zum Beispiel BGH NJW 1974, 904) 
dadurch Rechnung getragen, daß der 
Urheber verpflichtet ist, seine Rechte 
an dem Werk, das er in Erfüllung 
seiner Dienstpflichten geschaffen hat, 
auf den Dienstherrn zu übertragen. 
Die Rechtsübertragung erfolgt meist 
stillschweigend im Zeitpunkt der Ab-
lieferung und Annahme des Werks, 
kann aber auch im voraus beim Ab-
schluß des Dienstvertrages, etwa 
durch eine Regelung in dem zustän-
digen Tarifvertrag, vereinbart wer-
den. Der Dienstherr erhält dur~h 
eine solche Rechtseinräumung d)e 
Rechte des Urhebers aber nur in 
dem Umfang, in dem die Ver:wer-
tung des Werkes durch den D1e~st-
herrn dem Zweck der Werks~hop-
fung und dem z~eck des Dienst• 
verhältnisses entspricht. 

Besonderheiten beachten 

Diese Grundsätze gelten_ au0 
f"r den wissenschaftlichen M1tor?e1-
t~r wobei ober einige aus seiner 
St;llung als Mitglied der Ho~hschule 
sich ergebende Besonderhe1~en :u 
beachten sind. Im einzelnen ~ind fu_r 
das Problem, welche Befu~nisse .ei-
nem wissenschaftlichen ~1tarbe1ter 
h• • htlich der Veröffentlichung von1ns1c . deren
Forschungsergebnissen, _an 
E twicklung er mitgearbeitet hat, zu-
srehen, folgende Fragen von Bedeu-
tung: 
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1. Wer ist der Dienstherr, dem im 
Bereich der Forschung die Ergeb-
nisse der Tätigkeit des Mitarbeiters 
zuzuordnen sind? 

2. Welche Qualität muß die Tä-
tigkeit des wissenschaftlichen Mitar-
beiters erreichen, damit dieser ur-
heberrechtliche Befugnisse an den zu 
veröffentlichenden Forschungsergeb-
nissen erwirbt? 

3. Wann und in welchem Umfang 
ist eine stillschweigende Obertra-
gung urheberrechtlicher Befugnisse 
an den Dienstherrn anzunehmen? 

II. Der Professor als Dienstherr des 
in der Forschung tätigen wissen-
schaftlichen Mitarbeiters 

Dienstherr im obigen Sinne ist 
nicht die Körperschaft, die den wis-
senschaftlichen Mitarbeiter angestellt 
hat (Universität oder Staat), sondern 
der Professor, auf dessen Weisung 
der wissenschaftliche Mitarbeiter bei 
der Forschung tätig wird. Das ergibt 
sich aus der Stellung des Professors, 
der - neben dem Hochschulassisten-
ten im Vergleich zum wissenschaft-
lichen Mitarbeiter allein zur selb-
ständigen Wahrnehmung der Auf-
gaben in der Forschung befugt ist 
(§ 43 Abs. 1 Hochschulrahmengesetz 
(HRG)). Zu seinen Hauptpflichten im 
Bereich der Forschung gehört neben 
der Erarbeitung von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen auch deren Ver-
öffentlichung in Büchern, Zeitschrif-
ten und Vorträgen; ihm gebühren 
die wirtschaftlichen Erträge aus der 
Publikation seiner Forschungsergeb-
nisse. Eine entsprechende Sonder-
stellung nehmen Professoren - und 
Hochschulassistenten (§§ 47, 48 HRG) 
- im Hinblick auf von ihnen ge-
machte Erfindungen ein; nach § 42 
Abs. 1 Arbeitnehmererfindungsge-
setz handelt es sich dabei um freie 
Erfindungen, die der alleinigen Ver-
fügungsbefugnis der begünstigten 
Hochschullehrer unterliegen {siehe 
näher Hubmann, Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen, MittHV 
1977, S. 78 f .). Dies gilt auch für For-
schungsvorhaben, die mit Drittmit-
teln finanziert werden (§ 25 Abs. 1 
HRG). Wegen der herausgehobenen 
Position des Professors im Bereich 
de_r Forschu~g kann n_ur er derjenige 
sein, dem die Ergebnisse der Dienst-
leistungen der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, deren Rechtsstellung da-
~urc~ ge~rägt ist, daß sie ihre Tä-
t1gke1t we1sungsabhängig (Dollinger/ 
Bode/Dellian, Komm. z. HRG § 53 
Rnr. 6) ausüben, zustehen. D;ment~ 

sprechend hat weder der Staat noch 
die Universität bislang die Rechte 
aus von wissenschaftlichen Mitarbei-
tern geschaffenen geistigen Leistun-
gen in Anspruch genommen. 

Bezogen auf den eingangs geschil-
derten Fall ergibt sich aus den bis-
herigen Ausführungen, daß der Pro-
fessor, der die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter weisungsabhängig im 
Rahmen des von ihm geleiteten For-
schungsprojekts einsetzte, Eigentü­
mer der Projektmaterialien, das heißt 
der Protokolle, Erfahrungsberichte, 
Manuskripte und so weiter, ist; der 
erste Teil des geschlossenen Ver-
gleichs gibt somit zutreffend die 
Rechtslage wieder. Ob und inwie-
weit ihm darüber hinaus Rechte an 
dem in den Materialien verkörper­
ten geistigen Gut zustehen, hängt 
von der Beantwortung der oben auf-
geworfenen Fragen zwei und drei 
ab. 

111. Das Urheberrecht des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters 

1. Vom Standpunkt des Urheber-
rechts aus gesehen ist die bloße 
tAitarbeit bei einem Forschungspro-
1ekt zunächst irrelevant. Wissen-
schaftliche Leistungen in der For-
schung können nur dann zu einem 
Urheberrecht führen, wenn sie ihren 
Ausdruck in einem Werk nament-
lich in einem Sprachwerk finden, so-
f~rn das Werk eine persönliche gei-
stige Schöpfung darstellt. Das Ur-
heberrecht erwirbt, wer durch seine 
l~dividualität die Eingentümlichkeit 
eines Werks bestimmt. 

Ein Urheberrecht wird daher nicht 
er:worben in Fällen, in denen ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ledig-
lich Versuchsanordnungen aufbaut 
Apparaturen bedient und wartet' 
Konzeptionen, Ideen entwickelt, Ent~ 
d~ckung:n mcfcht, ohne den Ergeb-
nissen seiner Arbeit in einer bestimm-
ten Sprachform Ausdruck zu geben. 

2. Wird dagegen das Forschungs-
er~eb_nis in einem Werk, zum Bei-
s~1el Im Manuskript eines Aufsatzes, 
niedergelegt, so sind drei Fälle zu 
unterscheiden: 

_a) der Fall, daß die Tätigkeit des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters nicht 
schöpferisch ist, 

b) der Fall, daß er den indivi-
duellen Charakter des Werkes sei-
nes Professors mitgestaltet und 

. c) der Fall, daß er allein ein indi-
viduelles Werk schafft. 

a) Der Fall, in dem die Mitwir-
kung an dem Werk eines anderen 
nicht die Qualität einer geistigen 
persön liehen Schöpfung erreicht 
wird in der Rechtsprechung und Li~ 
teratur als Gehilfenschaft bezeich-
net. Danach wird ein wissenschaft-
licher Mitarbeiter dann nicht als Ur-
heber, sondern als Gehilfe tätig, 
wenn er nicht die Entscheidungsfrei-
heit hat, um in dem Werk seine In-
dividualität, seine eigene wissen-
schaftliche Auffassung, seine eigene 
Gestaltungskraft, seinen eigenen Stil 
zur Geltung zu bringen. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn der Profes-
sor seinem wissenschaftlichen Mitar-
beiter derart detaillierte Weisungen 
gibt, daß ihm kein Raum für indi-
viduelles Schaffen verbleibt. Bei-
spiele hierfür sind: Materialsamm-
lung und Ordnung des Stoffes nach 
vorgegebenen Richtlinien, Anferti-
gung eines Sachregisters und eines 
Literaturverzeichnisses für ein Werk 
des Professors, Durchführung und 
Aufzeichnung von Interviews nach 
vorgegebenen Fragenschemata und 
so weiter. In diesen und ähnlichen 
Fällen hat der Mitarbeiter keine 
Möglichkeit, seine Individualität dem 
Werk aufzuprägen. Das Urheber-
recht an dem Manuskript steht allein 
dem Professor zu, der sich zur Schaf-
fung eines Werkes der Mitwirkung 
eines Gehilfen in der beschriebenen 
Weise bedient. 

Anspruch auf Namensnennung 

Urheberrechtlich besteht folglich 
auch kein Anspruch des wissenschaf!• 
liehen Mitarbeiters auf Nennung sei-
nes Namens. Ein solcher Anspruch 
kann aber aus dem allgemeinen Per· 
sönlichkeitsrecht erwachsen, wenn 
der Professor eine Entdeckung sei-
nes Assistenten beschreibt (vgl. Hub-
mann MittHV 62, S. 148 und MittHV 
78, S. 190). Unter Umständen kommt 
auch ein Anspruch auf Namensnen-
nung aus § 24 HRG in Betracht. Diese 
Vorschrift, die mißverständlich d~-
von spricht, daß Mitarbeiter, die 
einen eigenen wissenschaftlichen 
oder wesentlichen sonstigen Beitrag 
geleistet haben bei der Veröffent· 
lichung von F~rschungsergebnissen 
als „Mitautoren" zu nennen sind, 
wird von Dallinger/Bode/Dellian, 
Hochschulrahmengesetz, 1978, dahi~ 
interpretiert, daß sie forschungspoli· 
tischen, nicht urheberrechtlichen Cha_-
rakter habe. Wer zu nennen sei, 
entscheide sich allein nach seinem 
Anteil an der Erzielung des For· 
schungsergebnisses, nicht nach sei-
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nem Anteil an dessen Publizierung. 
Die Vorschrift sei auch anzuwenden, 
wenn das erarbeitete Forschungser-
gebnis gar nicht in einem Werk im 
Sinne des Urheberrechts veröffent­
licht werde, sondern auf andere 
Weise, etwa über Massenmedien, 
bekanntgemacht werde. Ziel dieser 
Vorschrift sei es, die Leistungen ins-
besondere des wissenschaftlichen 
Nachwuchses stärker zur Geltung 
zu bringen; technische oder verwal-
tungsmäßige Hilfsfunktionen gehör­
ten daher nicht hierher. 

Urheberrechtliche Befugnis 

Nach dieser Interpretation ist ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, der bei 
der Gestaltung einer urheberrecht-
lich geschützten Veröffentlichung sei-
nes Professors nur als Gehilfe tätig 
war, zur Erzielung des dargestellten 
Forschungsergebnisses aber einen 
wesentlichen Beitrag leistete nament-
lich zu nennen, auch wenn d~r Schutz 
des Urheberrechts für ihn nicht in 
Frage kommt. Trotz der Fassung des 
§2_4 HRG (,,Mitautor") kann aber 
kein Anspruch auf Nennung als (Mit-) 
Verfasser oder (Mit-)Urheber der 
Veröffentlichung bestehen• dem 
stünde nämlich das Urheberbezeich-
nungsrecht (§ 13 UrhG) des Profes-
sors entgegen, der die Individualität 
des Werks allein geprägt hat. In 
welcher Weise die Nennung zu er-
f~_lgen hat, wird in § 24 HRG nicht 
naher festgelegt. üblich ist eine Nen-
nung irn Vorwort oder in einer Fuß-
note oder bei der Urheberbezeich-
nu~g mit dem Zusatz „unter Mitar-
6e1t von ...". 

b) Schwie_riger ist die Rechtslage, 
Wenn der wissenschaftliche Mitarbei-
ter an einer Veröffentlichung sei-

~s Professors selbständig oder viel-1eicht _auf Grund einer nur ganz all-
gemern gehaltenen Weisung die ihm 
:aun:i_ fü~ eigenpersönliche~ Schaf-
en laßt, in urheberrechtlich relevan-

~er_ V(eisE: mitwirkt. Er verfaßt zum 
deisp1el eine Darstellung seiner Ent-

eckung, er untersucht einzelne Fra-
gen selbständig und arbeitet sie aus 
Ader er fertigt den Entwurf für eine~ 
Mufsatz an. Er erwirbt dann an dem 

anuskript das Urheberrecht. 
Daraus folgt aber noch nicht daß 

der wissenschaftliche Mitarbeiter 
duch urheberrechtliche Befugnisse an 
dem W 7rk des Professors erhält, in 

~m serne Ausarbeitung verwertet 
W1rd• V(enn die Verwertung im Rah-
men einer freien Benutzung (§ 24 
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UrhG) oder der Zitierfreiheit (§ 51 
UrhG), die allerdings nicht Zitate 
aus unveröffentlichten Werken um-
faßt, erfolgt, erstreckt sich das Ur-
heberrecht des Mitarbeiters nicht auf 
das Werk, in dem seine Beiträge 
benutzt werden. Eine freie Benut-
zung fremder geschützter Werke 
wird von §24 UrhG im Interesse des 
Fortschritts von Kunst und Wissen-
schaft zugelassen, wenn dadurch 
eine neue selbständige Schöpfung 
hervorgebracht wird, die die Indi-
vidualität des fremden Werkes in 
den Hintergrund treten und „ver-
blassen" läßt. Aus dem Wesen wis-
senschaftlichen Arbeitens, das von 
der ständigen Auseinandersetzung 
mit fremden Gedanken lebt, ergibt 
sich, daß hier der Spiel raum für eine 
freie Benutzung größer ist als bei 
sonstigem Werkschaffen. An dem in 
freier Benutzung geschaffenen Werk 
steht nur dem Professor das Urhe-
berrecht zu, er allein kann es zur 
Vervielfältigung und Verbreitung in 
Verlag geben oder sonstige Verwer-
tungshandlungen erlauben. Er braucht 
den Mitarbeiter nicht am Ertrag zu 
beteiligen. Ein urheberrechtlicher 
Anspruch auf Namensnennung steht 
diesem nicht zu; unter Umständen 
kann aber ein solcher Anspruch un-
ter den oben beschriebenen Voraus-
setzungen in der angegebenen Weise 
aus dem allgemeinen Persönlichkeits­
recht auf Anerkennung der Ent-
deckerehre oder aus § 24 HRG in 
Betracht kommen. 

Individuelles Werk 

Die Rechtslage stellt sich jedoch 
anders dar, wenn der Professor die 
schutzfähigen Beiträge seines Mit-
arbeiters unverändert, nur gering-
fügig verändert oder in einer Form 
veröffentlichen will, die zwar eine 
schöpferische Leistung des Profes-
sors enthält, nicht aber die Qualität 
einer freien Benutzung erreicht. In 
diesen Fällen gewinnt die Frage Be-
deutung, ob und in welchem Um-
fang eine stillschweigende Obertra-
gung von urheberrechtlichen Befug-
nissen des wissenschaftlichen Mit-
arbeiters an seinen Dienstherrn, den 
Professor, vorliegt; denn nur dann 
kann der Professor befugt sein, ohne 
Zustimmung des Assistenten dessen 
Beitrag unverändert oder geändert 
zu veröffentlichen und zu verwerten. 

c) Schafft der wissenschaftliche 
Mitarbeiter selbständig ein indivi-
duelles Werk, zum Beispiel einen 
wissenschaftlichen Aufsatz, so er-

wirbt er daran das Urheberrecht. 
Auch in diesem Fall ist manchmal 
streitig, ob oder inwieweit er urhe-
berrechtliche Befugnisse an den Pro-
fessor übertragen hat. 

IV. Die stillschweigende Übertragung 
urheberrechtlicher Befugnisse an den 
Professor 

1. In allen Fällen, in denen der 
wissenschaftliche Mitarbeiter auf 
Weisung tätig wird und ein schutz-
fähiges Werk schafft, ist grundsätz-
lich eine stillschweigende Rechtsein-
räumung an den Professor zu unter-
stellen. Der Assistent weiß bei sei-
ner Anstellung, daß die Mitarbeit an 
Veröffentlichungen seines Professors 
zu seine~ Dienstpflichten gehört; in-
dem er sich anstellen läßt, überträgt 
er somit bereits im Anstellungszeit-
punkt das Urheberrecht an seinen 
künftigen auf Weisung erarbeiteten 
Beiträgen stillschweigend im voraus. 
Daraus ergibt sich für den Professor 
das Recht, einen solchen Beitrag un-
verändert zu veröffentlichen, aber 
auch abgeändert oder schöpferisch 
bearbeitet der Offentlichkeit zu prä-
sentieren. Er kann den Beitrag auch 
unbenutzt liegen lassen. Meist wird 
ein Verzicht des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters auf Nennung seines Na-
mens als Urheber des Beitrages an-
zunehmen sein, unbeschadet des 
Rechts auf Anerkennung der Ent-
dec~erehre und des § 24 HRG, an 
geeigneter Stelle genannt zu wer-
den. Dies ergibt sich aus dem Zweck 
des Dienstverhältnisses und der bei-
derseitigen Interessenlage. Falls näm-
lich ein wissenschaftlicher Mitarbei-
ter auf Anweisung seines Professors 
Beiträge anfertigt, wird er vielfach 
von vornherein dessen in der Regel 
bekannte wissenschaftliche Meinung 
vertreten und unterstützen, er wird 
dann für das von ihm Geschriebene 
nicht im eigenen Namen eintreten 
wollen, weil er sich vielleicht für 
eigene spätere Veröffentlichungen 
noch nicht festlegen will oder weil 
er überhaupt anderer Ansicht ist. 
Falls er aber in seinem Beitrag nicht 
der Auffassung des Professors folgt, 
so muß er mit einer Anderung rech-
nen und wird dann ohnehin nicht 
als Verfasser genannt werden wol-
len. Um Streitfälle zu vermeiden, 
sollten aber über den Verzicht des 
wissenschaftlichen -~itarbeiters. auf 
sein Urheberbezeichnungsrecht deut-
liche Vereinbarungen, am besten 
schriftlich, getroffen werden. Wegen 
der bei der Anstellung im voraus 
vorgenommenen stillschweigenden 
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Rechtsübertragung an den Professor 
ist es dem wissenschaftlichen Mit-
arbeiter verwehrt, seinen Beitrag 
selbst zu veröffentlichen und durch 
Vervielfältigung und Verbreitung zu 
verwerten; er darf den Beitrag auch 
nicht geändert und in schöpferisch 
bearbeiteter Form der Offentlichkeit 
präsentieren, da diese Befugnisse 
durch die stillschweigende Rechtsein-
räumung dem Professor zustehen. 
Erlaubt ist ihm jedoch, derartige Bei-
träge als Anregung für selbständiges 
Forschen zu benutzen und in einem 
aus freier Benutzung entstandenen 
selbständigen Werk zu verwenden 
(s.o. Ziff. IV 1). 

Keine Fremdbestimmtheit 

2. Eine stillschweigende Rechtsein-
räumung kommt aber nicht in Frage, 
wenn der wissenschaftliche Mitarbei-
ter einen geschützten Beitrag in selb-
ständiger Forschungstätigkeit ange-
fertigt hat. Die Rechtsstellung des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters ist 
zwar durch seine Weisungsabhän-
gigkeit charakterisiert, das bedeutet 
jedoch nicht, daß seine gesamte Tä~ 
tigkeit stets fremdbestimmt ist. Un-
beschadet der Erfüllung ihrer haupt-
beruflichen Dienstaufgaben erhalten 
wissenschaftliche Mitarbeiter die Ge-
legenheit zu selbständiger Forschung 
(vgl.· zu der umstrittenen Frage, ob 
§ 53 HRG es den Ländern erlaubt, 
in ihren Hochschulgesetzen den wis-
senschaftlichen Mitarbeitern ein Recht 
zu selbständiger Forschung inner-
halb der Dienstzeit einzuräumen, wie 
dies zum Beispiel Art. 23 Abs. 2 S. 5 
und 25 Abs. 3 S. l bayr. Hochschul-
lehrergesetz vorsieht: Dallinger JZ 
1980, S. 337 ff. und Darnstädt/Gönsch/ 
Marxen/Mirtsching JZ 1980, S. 790 ff.), 
zum Beispiel es wird ihnen die Mög­
lichkeit zur Ausarbeitung einer Dis-
sertation gegeben. Fertigen sie in 
diesem Rahmen ein Werk selbstän-
dig und ohne urheberrechtlich be-
deutsame Mitwirkung des Professors 
an (vgl. näher Hubmann MittHV 1978, 
S. 189 f .), so ist keine stillschweigende 
übertragung der urheberrechtlichen 
Befugnisse auf den Professor anzu-
erkennen, da es an der Fremdbe-
stimmtheit der Tätigkeit des wissen-
schaftlichen Mitarbeiters fehlt. Im 
Rahmen der ihm gewährten selb-
ständigen Forschungstätigkeit darf 
er unter den Voraussetzungen einer 
freien Benutzung (§ 24 UrhG) auch 
geschützte Werke seines Professors 
benutzen einschließlich derjenigen, 
an denen der wissenschaftliche Mit-
arbeiter als Gehilfe mitgewirkt hat; 

dasselbe gilt auch für Beiträge, die 
er auf Weisung geschaffen hat, an 
denen ihm aber keine Verwertungs-
rechte mehr zustehen, weil sie still-
schweigend auf den Professor über­
tragen sind. 

Miturheberschaft 

Bei der Veröffentlichung aus selb-
ständiger Forschung hervorgegan-
gener Werke ist aber zu beachten, 
daß in manchen Hochschulgesetzen 
der Länder (zum Beispiel in Art. 6 
Abs. 2 bayr. HSchLG und §58 Abs. 2 
des Universitätsgesetzes von Baden-
Württemberg) die Veröffentlichung 
der Arbeiten wissenschaftlich er Mit-
arbeiter von der Genehmigung der 
Leitung der wissenschaftlichen Ein-
richtung oder Betriebseinheit ab-
hängt, wenn die Arbeit im Auftrag 
der Einrichtung gefertigt wurde, als 
eine aus der Einrichtung hervorge-
gangene Arbeit gekennzeichnet ist 
oder noch nicht veröffentlichte For-
schungen oder Materialien verwen-
det wurden; ist der Mitarbeiter nicht 
einer Einrichtung oder Betriebsein-
heit zugeordnet, sondern einem Pro-
fessor, erteilt dieser die Genehmi-
gung. Auf Grund der beamtenrecht-
lichen oder arbeitsrechtlichen Für­
sorgepflicht darf die Genehmigung 
nur verweigert werden, wenn schwer-
wiegende Gründe entgegenstehen. 

Ein weiterer Fall, in dem eine still-
schweigende Rechtsübertragung nicht 
unterstellt werden kann, ist bei der 
Miturheberschaft gegeben. Eine sol-

'che liegt zum Beispiel vor, wenn Pro-
fessor und Mitarbeiter die Probleme 
eingehend diskutieren, und der Mit-
arbeiter dann die Formulierung über­
nimmt. Miturheberschaft setzt Part-
nerschaft voraus, in der sich jeder 
einer Gesamtidee unterordnet, aber 
selbständig seine Gedanken ent-
wickelt und niederlegt. Das schließt 
die Fremdbestimmtheit der Arbeit 
des wissenschaftlichen Mitarbeiters 
aus (Hubmann MittHV 1962, S. 157 f .). 

V. Die Anwendung der Grundsätze 
auf den Beispielsfall 

Da die wissenschaftlichen Mitar-
beiter des Projektleiters zur Mitar-
beit an einem bestimmten Forschungs-
projekt angestellt wurden, das von 
dem klagenden Professor geleitet 
wurde, steht ihm nicht nur das Eigen-
tum an dem von den Mitarbeitern 
e~stellten Material zu, sondern auch 
die Verwertung des in dem Material 
verkörperten urheberrechtsfähigen 

geistigen Guts. Dies gilt ohne wei-
teres, wenn die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter auf detaillierte Weisung 
des Professors tätig wurden, da sie 
dann nur Gehilfen waren. Hatten sie 
dagegen Spielraum für eigenpersön­
liches Schaffen, muß nach dem un-
ter Ziff. IV l Ausgeführten die still-
schweigende Übertragung der ur-
heberrechtlichen Nutzungsbefugnisse 
einschließlich eines Verzichts auf 
Nennung als Urheber angenommen 
werden. Der Projektleiter kann da-
her auf Grund der ihm zustehenden 
Befugnisse dem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter verbieten, das in den 
Projektmaterialien verkörperte gei-
stige Gut zu veröffentlichen und zu 
verwerten. Seine Rechte finden aber 
ihre Grenze in den Beschränkungen, 
die das UrhG jedem Werkschöpfer 
auferlegt. Die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter dürfen daher im Wege der 
freien Benutzung (§ 24 UrhG) die 
Projektmaterialien zu eigenem selb-
ständigem Schaffen auswerten, sie 
zum Beispiel iri einer Dissertation 
publizieren. Zu diesem Zweck ist es 
ihnen auch gestattet, einzelne Ver-
vielfältigungsstücke der Materialien 
herzustellen (§ 54 Abs. l Nr. l UrhG). 
Für dieses Ergebnis ist es unerheb-
lich, ob die Mitarbeiter noch bei dem 
Projekt mitwirken oder bereits aus-
geschieden sind. Der zweite Teil des 
vor dem Oberlandesgericht geschlos-
senen Vergleichs steht demnach 
ebenfalls mit der Rechtslage in Ein-
klang. 
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